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Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 
(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt 
fra nettstedet http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7e98db44e8461fb4f8e891b79d7234d7&nr=77141
&linked=pm&Blank=1 

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av advokaten til en klient ifm klientens problemer i etterkant av kjøp 
av en bruktbil i Tyskland. Den norske klienten har bodd kort tid i Tyskland og forstår ikke nok tysk. 

[…] 

Gekauftes Fahrzeug wurde zuvor von französischen Behörden als gestohlen gemeldet 

Der Kläger des zugrunde liegenden Streitfalls kaufte vom Beklagten im Jahr 2012 einen 
gebrauchten Oldtimer Rolls Royce Corniche Cabrio zum Preis von 29.000 Euro. Beim 
Versuch des Klägers, das Fahrzeug im Juli 2013 anzumelden, wurde es jedoch polizeilich 
sichergestellt, weil es im Schengener Informationssystem (SIS) von den französischen 
Behörden als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Nachdem im 
Zuge der Ermittlungen - die auch gegen den Kläger und den Beklagten wegen des Verdachts 
der Hehlerei geführt wurden - die Vermutung aufkam, der ehemalige französische Eigentümer 
könnte den Diebstahl des Fahrzeugs zum Zwecke des Versicherungsbetrugs nur vorgetäuscht 
haben, wurde das Fahrzeug Ende 2013 von der Polizei freigegeben und vom Kläger 
zugelassen. Bereits kurz darauf wurden die Ermittlungen allerdings auch gegen die Parteien 
wiederaufgenommen. 

Kläger erklärt Rücktritt vom Kaufvertrag  

Aufgrund der unverändert fortdauernden SIS-Ausschreibung erklärte der Kläger im Mai 2014 
schließlich den Rücktritt vom Kaufvertrag und verlangte Rückzahlung des Kaufpreises. Seine 
entsprechende Klage hatte in den Vorinstanzen Erfolg. Mit seiner vom Berufungsgericht 
zugelassenen Revision verfolgt der Beklagte sein Klageabweisungsbegehren weiter. 

Eintragung in Fahndungsliste ist bereits als Rechtsmangel anzusehen 

Der Bundesgerichtshof entschied, dass bei einem Gebrauchtwagen ein Fahndungseintrag im 
Schengener Informationssystem (SIS) einen zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigenden 
Rechtsmangel darstellen kann. Um seine Leistungspflicht zu erfüllen, hat ein Verkäufer dem 
Käufer nicht nur Eigentum an der Kaufsache zu verschaffen (§ 433 Abs. 1 Satz 1 BGB*). Er 
muss weiterhin dafür sorgen, dass sie frei von Rechtsmängeln ist, der Käufer sie also 
unangefochten und frei von Rechten Dritter wie ein Eigentümer nutzen kann 
(§ 433 Abs. 1 Satz 2, § 435 Satz 1, § 903 Satz 1 BGB). Insofern ist nicht erst die behördliche 
Sicherstellung oder Beschlagnahme eines Kraftfahrzeugs, sondern bereits dessen Eintragung 
in die Fahndungsliste aufgrund einer SIS-Ausschreibung als Rechtsmangel anzusehen. Denn 
eine solche Eintragung ist für den Käufer mit der konkreten, im gesamten Schengen-Raum 
bestehenden Gefahr verbunden, dass bei der Zulassung des Fahrzeugs oder einer 
Halteränderung oder einer polizeilichen Kontrolle die Eintragung festgestellt und ihm das 
Fahrzeug daraufhin auf unbestimmte Zeit entzogen wird. 
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